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§ 40 VermG
 VermG - Vermessungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2022

(1) Auf Antrag des Eigentümers ist die Wiederherstellung von streitigen Grenzen auf Grund der Unterlagen des

Grenzkatasters innerhalb eines Jahres ab Antragstellung vorzunehmen.

(2) Zur Amtshandlung sind die beteiligten Eigentümer zu laden.

(3) Die wiederhergestellte Grenze ist vom Antragsteller während der Amtshandlung in der Weise zu kennzeichnen, wie

sie § 845 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches vorsieht. Kommt der Antragsteller der Kennzeichnungsp icht

nicht nach, so ist die Kennzeichnung von Amts wegen vorzunehmen.
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